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1. Vorbemerkungen 

1 § 340e Abs. 3 Satz 1 HGB schreibt für Kredit-, Finanzdienstleistungsinstitute sowie Wertpa-

pierinstitute (im Folgenden: Institute)2 vor, dass Finanzinstrumente des Handelsbestands zum 

beizulegenden Zeitwert abzüglich eines Risikoabschlags zu bewerten sind. Dabei ist nach 

§ 340e Abs. 3 Satz 2 HGB eine Umgliederung3 in den Handelsbestand ausgeschlossen. Eine 

Umwidmung aus dem Handelsbestand (in die Liquiditätsreserve oder den Anlagebestand) ist 

nach § 340e Abs. 3 Satz 3 HGB nur möglich, wenn außergewöhnliche Umstände, 

insb. schwerwiegende Beeinträchtigungen der Handelbarkeit der Finanzinstrumente, zu einer 

Aufgabe der Handelsabsicht durch das Institut führen. § 340e Abs. 3 Satz 4 HGB stellt darüber 

 
1 Verabschiedet vom Bankenfachausschuss (BFA) am 03.03.2010. Billigende Kenntnisnahme durch den Haupt-

fachausschuss (HFA) am 11.03.2010. Inhaltliche Änderungen aufgrund von gesetzlichen Änderungen, aktuel-
len Entwicklungen sowie zur Anpassung an den überarbeiteten IDW RH HFA 1.014 vorbereitet durch den Ar-
beitskreis „Handelsrechtliche Rechnungslegung bei Instituten“; verabschiedet vom BFA am 07.10.2025 und 
billigende Kenntnisnahme durch den Fachausschuss Unternehmensberichterstattung (FAB) am 16.10.2025.  

2 Für andere Unternehmen, die aufgrund spezialgesetzlicher Regelungen ebenfalls den Vorschriften des § 340e 
Abs. 3 HGB unterliegen und einen Handelsbestand führen, findet IDW RS BFA 2 n.F. ebenfalls Anwendung.  

3 Im Gesetz findet der Begriff „Umgliederung“ Verwendung. Im Folgenden wird auch der gebräuchlichere Begriff 
„Umwidmung“ verwendet, der als Synonym zum Begriff „Umgliederung“ zu verstehen ist.  


